
MWST im Bereich des Sports
Fallstudie BERNSPORT -Workshop vom 3.10.2011

Fallstudie 1 Lösung: Prüfung der Steuerpflicht des Fussballvereins FC Unterthal

Allgemeines:

Personelles:

Zahlen aus der Erfolgsrechnung der Saison 2010/2011: steuerbar nicht 
steuerbar

MWSTG 
Art./Abs.

Spielbetrieb:
Eintritte Spielbetrieb 55'000         55'000         21/2 Ziff. 15

Sponsoren:
Hauptsponsor Sport-Garage AG:
Sponsoring bar 25'000         25'000         18/1
Sponsoring Tenu 1. + 2. Mannschaft 5'000           5'000           18/1
Co-Sponsoren 10'000         10'000         18/1

Klub-Restaurant:
Einnahmen Restauration 80'000         80'000         18/1
Wareneinkauf Restauration -30'000        

Drucksachen:
Inserate Kluborgan 18'000         18'000         18/1
Druckkosten Kluborgan -4'000          
Einnahmen Match-Programm 2'000           2'000           18/1
Druckkosten Match-Programm -400            

Aktiv-Mitgliederbeiträge:
80 Aktive, Senioren, Damen à 250.00  20'000         20'000         21/2 Ziff.13
100 Junioren A-C à 200.00  20'000         20'000         21/2 Ziff.13
200 Junioren D-F à 150.00  30'000         30'000         21/2 Ziff.13
20 Eintrittsgebühren à 50.00    1'000           1'000           21/2 Ziff.13

Beiträge ohne Gegenleistung:
50 Passiv-Mitgliedbeiträge à 40.00    2'000           2'000           18/2 Bst. d
20 Gönner-Beiträge für Nachwuchs à 250.00  5'000           5'000           18/2 Bst. d
50 Support-Beiträge à 120.00  6'000           6'000           18/2 Bst. d
Spenden 1'000           1'000           18/2 Bst. d
Sponsorenlauf Junioren 4'000           4'000           18/2 Bst. d

Beitrag Sportfonds 15'000         15'000         18/2 Bst. a
Spielbussen an Verband 1'000           1'000           18/2 Bst. i
Inkasso Bussen Spieler -1'000          

Total 264'600       140'000       160'000       

Aufgrund der nachstehenden Erläuterungen und dem zur Verfügung stehenden Zahlenmaterial ist zu prüfen, 
ob sich der FC Unterthal bei der Mehrwertsteuerverwaltung anmelden muss.

Lösung: Der FC Unterthal ist ein Verein nach Art. 60 ff. ZGB. Die Statuten sehen keine Gewinnverteilung an 
die Mitglieder vor und die Führung ist ehrenamtlich. Zur Prüfung der Steuerpflicht gelangt deshalb die 
Umsatzlimite von CHF 150'000.00 zur Anwendung (Art. 10 Abs. 2 Bst. c MWSTG). Dass das Ehepaar Gerber 
sowie die beiden Trainer ein Salär beziehen, ist nicht von Bedeutung. Der Verein wird nicht steuerpflichtig.

Der FC Unterthal ist in der Region stark verankert. Bekanntheit erlangte er insbesondere durch seine 
Juniorenabteilung. Sie gilt als Talentschmiede der Region.

Als Präsident amtet Walter Herzig. Seine Tätigkeit ist ehrenamtlich. Lediglich seine Spesen werden ihm sowie 
seinen Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen gemäss den effektiven Auslagen entschädigt.

Das Ehepaar Trudi und Hans Gerber betreuen zusammen das klubeigene Restaurant. Hans Gerber ist zudem 
als Platz- und Materialwart tätig. Trudi Gerber erledigt auch die Sekratariatsarbeiten des Klubs. Für diese 
Tätigkeiten erhalten beide Ehegatten ein Jahresgehalt von je CHF 6'000.00.

Hans Zesiger und Werner Müller betreuen als Trainer die 1. Mannschaft sowie den Junioren-Nachwuchs. 
Beide sind Inhaber des A-Diplom SFV und beziehen vom Club ein Jahresgehalt von je CHF 12'000.00.

© Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV A. Wenger


